
 

 

   

GEMEINSAM FÜR EINEN GUTEN SCHULSTART! 

Infobroschüre zur Schuleingangsuntersuchung 
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LIEBE ELTERN, 
 

im kommenden Jahr wird Ihr Kind eingeschult. 

In Sachsen-Anhalt werden gesetzlich vorgeschriebene  

Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt, um den 

Gesundheitszustand und die Entwicklung Ihres Kindes zu erfassen und 

gegebenenfalls Behandlungs- und Fördermöglichkeiten zu nutzen.  

Die Schuleingangsuntersuchungen werden durch das erfahrene Team von 

medizinischen Fachangestellten und die Ärztinnen des Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienstes der Stadt Dessau-Roßlau durchgeführt.  

Durch die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung sowie Ihre 

Informationen erhalten wir ein umfassendes Bild Ihres Kindes im Hinblick 

auf die Anforderungen der Schule.  

Das Ergebnis wird ausführlich mit Ihnen besprochen, um gemeinsam für 

einen guten Schulstart Ihres Kindes zu sorgen. 
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SCHULEINGANGSVERFAHREN 
Allgemeiner Ablauf 

 

 Die Untersuchungen finden voraussichtlich 

in der Zeit von April bis November in dem 

Jahr vor Schulbeginn statt.  

 

 Die Untersuchungen werden 

üblicherweise in den Räumen des Kinder- 

und Jugendärztlichen Dienstes in Roßlau 

durchgeführt.  

 

  Für die Beurteilung des Entwicklungs-

standes Ihres Kindes sind Angaben über die bisherige Entwicklung und das Umfeld 

erforderlich.  

 

 Eine unserer medizinischen Fachangestellten führt zunächst eine 

„Voruntersuchung“ durch.  

 

 Bei den „schulärztlichen Untersuchungen“ ist die Anwesenheit eines Elternteils/ 

Sorgeberechtigten oder in Ausnahmefällen bevollmächtigten Vertreters 

(schriftliche Vollmacht ist vorzulegen) erforderlich. Die Ergebnisse der 

Untersuchungen werden persönlich besprochen.  
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  Für die Einschulung wichtige Ergebnisse werden zusätzlich 

schriftlich kurz zusammengefasst und Ihnen sowie den Schulleiterinnen bzw.  

Schulleitern der zuständigen Grundschule ausgehändigt.  

 Die Entscheidung über die Einschulung liegt bei der jeweiligen Schulleiterin und dem 

Schulleiter der für Ihr Kind zuständigen Grundschule bzw. dem Landesschulamt. 
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UNTERSUCHUNGSABLAUF 

Einladung, Unterlagen und Untersuchung 
 

 

Termineinladung 

Sie erhalten ein Anschreiben mit einem QR-Code für die Online- 
Terminbuchung, wobei  

➢ jede Grundschule ein individuelles Zeitfenster hat  

➢ und Terminänderung in dringenden Fällen möglich sind.  
➢ Die Einschüler werden nach zuständiger öffentlicher Grundschule 

(Wohnortprinzip) untersucht und nicht nach Wunschschule. 

 

Unterlagen 

Bitte bringen Sie zum Untersuchungstermin im Gesundheitsamt folgende 

Unterlagen mit:  

➢ den Elternfragebogen bitte vorab online ausfüllen und abschicken  

➢ das/die gelben Vorsorgeheft/e  

➢ den Impfausweis  
➢ ggf. wichtige Arztberichte/medizinische Unterlagen 

Selbstverständlich bekommen Sie die Unterlagen vollständig zurück. 
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Voruntersuchung 

 
➢ Messung von Körpergewicht und Körpergröße 

➢ Messung des Blutdrucks 

➢ Seh- und Hörtest 

➢ Erste Übungen, z.B. Malen 

 

Schulärztliche Untersuchung 

 

➢ Standardisierte Überprüfung der Entwicklungsbereiche Motorik, 

Feinmotorik, Sprache, Wahrnehmung, Kognition, Verständnis, 

Verhaltensbeobachtung 

➢ Körperliche Untersuchung 

➢ Ergebnisbesprechung mit Ihnen 

➢ Ärztliche Beratung bei spezieller Fragestellung, evtl. Mitteilung an den 

Kinderarzt oder/und der Schule 

➢ Impfberatung 
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HINWEISE UND TIPPS 
Tag der Untersuchung 

 

 Termine buchen Sie selbst online. 

Änderungen sind in dringenden  

Fällen möglich.  

  Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit Ihr 

Kind genügend Zeit hat, sich auf die 

Untersuchung einzustellen. Planen Sie 

ausreichend Zeit ein, denn es kann zu 

Terminverschiebungen kommen.  

    Ihr Kind sollte am Untersuchungstag gesund sein. 

    Bei speziellen Fragen zur Einschulung ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der       

     zuständigen Grundschule sinnvoll.  

 

    Sämtliche Untersuchungsergebnisse werden vertraulich behandelt. 

   Alle Schuleingangsuntersuchungen finden in den Räumlichkeiten des Kinder- und  

     Jugendärztlichen Dienstes in der Gustav-Bergt-Str. 3 in 06862     

     Dessau-Roßlau statt. 

 



 

 

HINWEISE UND TIPPS 
Dolmetscher 

 

    Sollten Sie oder Ihr Kind nicht Deutsch sprechen, müssen Sie einen Dolmetscher 

mitbringen. Ansonsten kann keine Untersuchung durchgeführt werden. 

   If you or your child do not speak German, you must bring an interpreter. 

Otherwise, the examination cannot be conducted. 

   Если вы или ваш ребёнок не говорите по-немецки, вам необходимо 

пригласить переводчика. В противном случае экзамен не состоится. 

جم. وإلا، لن يُجرى الامتحان    .إذا كنت أنت أو طفلك لا تتحدثان الألمانية، يجب عليك إحضار متر  

    Si vous ou votre enfant ne parlez pas allemand, vous devez vous faire 

accompagner d'un interprète. Dans le cas contraire, l'examen ne pourra pas avoir 

lieu. 
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